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Der Westring könnte Stadt und Land
34 Millionen Euro mehr kosten
Seit Jahren ist strittig, ob die Zuschüsse zu demAutobahnprojekt umsatzsteuerpflichtig sind –
eine Entscheidung des Bundesfinanzgerichts steht aus, bis Mitte April läuft die Frist

E r wird teurer, die Bauzeit
wird länger: Seit Juni 2023
ist klar, dass die bisherigen

Kostenschätzungen und Zeitplä-
nefürdenBaudesWestrings (A26)
nichtzuhaltensind.Wieberichtet,
stiegen die Kostenerwartungen
für die großteils unterirdisch ge-
führte Linzer Stadtautobahn um
440 Millionen Euro auf rund 1,18
Milliarden Euro netto. Begründet
wird diese Kostensteigerung von
derAsfinagallenvoranmitderho-
hen Inflation und dem erhöhten
Risikobudget für die weiteren
Bauetappen.

Unmittelbar von den Mehrkos-
ten betroffen sind das Land Ober-
österreich und die Stadt Linz, sie
beteiligen sich mit zehn bezie-
hungsweise fünf Prozent an dem
Projekt. Ihre Beiträge – 112,6 Mil-
lionen Euro für das Land und 56,3
Millionen Euro für die Stadt –
könnten letztlich aber noch höher
ausfallen, und zwar aus Steuer-
gründen.

Frage der Einordnung
So ist seit Jahren strittig, obbesag-
te Zuschüsse von Stadt und Land
umsatzsteuerpflichtig sind oder
eben nicht. Die Klärung der Causa
beschäftigt aufAntragderAsfinag
(dieser wurde 2022 eingebracht)
mittlerweile das Bundesfinanz-
gericht inWien, eineEntscheidung
steht noch aus.

Knackpunkt in der Frage ist, ob
die Zuschüsse von Stadt und Land
einen Leistungsaustauschdarstel-
len. In diesem Fall wäre die Um-
satzsteuer inHöhevon20Prozent
fällig – der Anteil des Landes wür-
de auf 135,2 Millionen Euro, jener
der Stadt auf 67,6 Millionen Euro
steigen und deren Budgets damit
noch stärker belastet.

Land und Stadt vertreten aller-
dingsdieAnsicht, dasses sichhier
um eine Subvention und um kei-
nen Leistungsaustausch handelt –
ein solcher echter, nicht steuerba-

teOktober 2023 vomzuständigen
Finanzgericht vorgelegt worden
und sei dort nun anhängig. Auf-
grund der gesetzlichen Regelun-
gen sei das BFG verpflichtet, spä-
testens sechs Monate nach der
Vorlage zu entscheiden – somit
müsste es bis Mitte April einen
Entscheid geben.

Asfinag, Stadt und Land haben
sich aber bereits dagegen ent-
schieden,daraufzuwarten, sieha-
ben sich geeinigt, dass Stadt und
Land ihre Beiträge vorsorglichmit
Mehrwertsteuer an die Asfinag
überweisen. Sollte das Bundes-
finanzgericht zu dem Ergebnis
kommen, dass Stadt und Land die
Steuer nicht leisten müsse, wür-
den die entsprechenden Beträge
refundiert, heißt es seitensderAs-
finag.

Für den Linzer Finanzdirektor
Christian Schmid hat die West-
ring-Entscheidung jedenfalls Prä-
zedenzfall-Charakter. Mit dem
A7-HalbanschlussDornachgibtes
in Linz nämlich ein weiteres Pro-
jekt, wo es mit einer Drittelfinan-
zierung ähnliche Finanzverflech-
tungen zwischen Asfinag, Land
und Stadt gibt. Die Baukosten la-
gen hier zuletzt bei 27 Millionen
Euro netto.

rer Zuschuss wäre nicht umsatz-
steuerpflichtig.

Völlig eindeutig ist die Rechts-
lage nicht, letztlich seien auch die
Ausformulierungen im jeweiligen
Vertragswerk entscheidend, sagt
Denise Schmaranzer, Universi-
tätsassistentinamJKU-Institut für
Finanz- und Steuerrecht.

Dafür, ob ein Zuschuss als steu-
erbar gilt und damit umsatzsteu-
erpflichtig ist, sei in erster Linie
entscheidend, ob der Zuschuss-
empfänger eine konkrete Leistung
erbringe. Eine solche konkrete
Leistung liege bereits vor, wenn
Stadt und Land der Asfinag vor-
schreiben, für welches Projekt –
beispielsweisedieErrichtungeiner
Autobahn – die Zahlung genutzt
werden müsse und damit zumin-
dest minimale Anforderungen in
punctoLageundLängederStrecke
verbunden sind. Zentral ist also,
dass es einen unmittelbaren Zu-
sammenhang zwischen Zuschuss
und erbrachter Leistung gibt.

Bei einem echten, nicht steuer-
baren Zuschuss erfolgen die Zah-
lungen hingegen nur im Interesse
und zur Förderung des Zuschuss-
empfängers, dieser kann frei da-
rüber verfügen, wofür er das Geld
aufwendet. Ein echter Zuschuss

liege zudem vor, wenn die Leis-
tungserbringung dem Allgemein-
interesse dient und es keinen kon-
kreten, namentlich benannten
Leistungsempfänger gibt. Der Bau
einer Straße liege zwar grundsätz-
lich im Allgemeininteresse, zwin-
gend geltend gemacht werden
könne dieses aber nicht, wenn es
mit Stadt und Land konkrete Leis-
tungsempfänger gebe, sagt
Schmaranzer.

Die Asfinag kann der Entschei-
dung, ob das Projekt umsatzsteu-
erpflichtig ist, gelassen entgegen-
sehen, sie erhält und bezahlt die
Rechnungen mit Umsatzsteuer,
kann sich diese als Unternehmen
aber alsVorsteuer vomFinanzamt
zurückholen. Für Stadt und Land
als Gebietskörperschaften ist das
hingegen nicht möglich.

„Präzedenzfall-Charakter“
Beim Bundesfinanzgericht (BFG)
heißt es auf OÖN-Anfrage, dass
manlaufendeVerfahreninhaltlich
grundsätzlichnichtkommentiere.
Zu den Formalien war aber zu er-
fahren, dass über die Asfinag-Be-
schwerde zwei Berufsrichter ge-
meinsam mit zwei Laienrichtern
entscheiden. Besagtes Verfahren
sei dem Bundesfinanzgericht Mit-

Die A26-Brücke über die Donau soll im heurigen November für den Verkehr freigegeben werden. Archivfoto: Weihbold
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Klarnamenpflicht bei Internetbewertungen? „Juristisch ist dasheikel“
Hotellerie und Gastronomie begrüßen den Vorstoß im Österreichplan des Bundeskanzlers, Datenschutzexperten sind skeptisch
VON MARTIN ROITHNER

WIEN. In Italien soll sie laut Touris-
musministerin Daniela Santanche
bald kommen, in Österreich wird
darüber diskutiert: die Klarnamen-
pflicht für Internetbewertungen
von Hotels und Gastrobetrieben.
So steht es auch imÖsterreichplan
von Kanzler Karl Nehammer.

Gestern, Montag, legte Touris-
mus-Staatssekretärin Susanne
Kraus-Winkler nach: „Falsche Onli-
nebewertungen schaden der
Glaubwürdigkeit der Plattformen,
führen Konsumenten in die Irre
und verursachen Wettbewerbsver-
zerrungen zulasten der Betriebe.“

Grundsätzlich seien Onlinebe-
wertungen für den Tourismus
wichtig, da sie die Bekanntheit der
Betriebe steigerten. Gegen ehrliche
und konstruktive Kritik sei nichts

hofs in Deutschland zur Nutzung
eines Pseudonyms (Decknamens)
auf der Plattform Facebook. „Der
BGHhat zwischenAnmeldungund
Nutzung unterschieden und ange-
deutet, dass von Nutzern die An-
meldung unter Klarnamen zwar
verlangt, ihnen aber die weitere
Nutzung des Dienstes unter Fanta-
sienamen ermöglicht werden
kann“, sagt Pachinger.

Auch vomObersten Gerichtshof
gebe es Entscheidungen zu Bewer-
tungsplattformen von Ärzten und
Lehrern. Darin heißt es, die Mög-
lichkeit anonymer Meinungsäuße-
rung dürfe im Internet nicht per se
unterbunden werden. Gegen kre-
ditschädigendeoder rechtswidrige
Äußerungen könnten sich Betrof-
fene aber sehr wohl zur Wehr set-
zen, etwa mit dem Anspruch auf
Herausgabe der Nutzerdaten.

einzuwenden, gegen Drohungen
wehre man sich, so Kraus-Winkler.

Das sieht auch Gerold Royda so.
ErvertrittalsFachgruppenobmann
in der Wirtschaftskammer 1000
Hotels inOberösterreich. „Fake-Be-
wertungen sind geschäftsschädi-
gend“, sagt Royda den OÖN. Auch

scher Sicht sei das heikel, denn in
der Praxis sei bei anonymenBewer-
tungen ein Rechtsdurchsetzungs-
defizit erkennbar. Diesem Defizit
könne man nur mit Authentifizie-
rung und Verifizierung begegnen.

Pachinger nennt als Beispiel eine
Entscheidung des Bundesgerichts-

er habe in seinem Betrieb in Hör-
sching damit zu tun. „Jemand hat
online einmal die Tiefgarage kriti-
siert, obwohl wir gar keine haben.“

Zeit und Aufwand
Falsche Bewertungen löschen zu
lassen, erforderevielAufwandund
Zeit. Größere Hotels könnten das
stemmen, kleinere nicht. Mit Klar-
namenwürden sich Leute zweimal
überlegen, ob sie Bewertungen ab-
gäben, sagtRoyda. Technischmüs-
se sich das lösen lassen.

Skeptisch ist Rechtsanwalt Mi-
chael Pachinger von der Kanzlei
SCWPSchindhelm inWels. „Eswird
spannend, wie das in der Praxis
umgesetzt wird.“ Anonymität im
Internet sei zwar ein wichtiger
Wert, sie müsse aber sorgfältig ge-
gen andere Rechte und Interessen
abgewogen werden. Aus juristi-

„Fake-Bewertungen sind
geschäftsschädigend. Wer
was zu sagen hat, soll das
mit Klarnamen tun.“

❚Gerold Royda, Hotellerie-Obmann

,,

„Spannendwird,wie das in
der Praxis umgesetzt wird.
Anonymität im Internet ist

ein wichtigerWert.“
❚Michael Pachinger, Rechtsanwalt

,,

Erst Schreckschuss
hielt Einbrecher
in Favoriten auf
WIEN. Mehrere Notrufe gingen in
der Nacht auf Sonntag bei der Wie-
ner Polizei ein: Ein Unbekannter
hatte entlang der Quellenstraße in
Favoriten in mehrere Geschäfte
hintereinander eingebrochen. Als
der Verdächtige die eintreffenden
Streifenwagen sah, ergriff er au-
genblicklich die Flucht, worauf ei-
ner der Beamten einen Schreck-
schuss absetzte. Bei seiner Fest-
nahme wehrte sich der Verdächti-
ge, ein 25-jähriger bosnischer
Staatsbürger, derart heftig, dass er
fünf Beamte verletzte – drei konn-
ten ihren Dienst nicht fortsetzen.
Der Mann, bei dem Diebesgut und
Einbruchswerkzeug sichergestellt
wurden, bestritt bei seiner Verneh-
mungalleVorwürfeundverweiger-
te die Aussage. Er wurde auf An-
ordnung der Staatsanwaltschaft
WienineineJustizanstaltgebracht.

BADVÖSLAU.Nach dem Fund dreier
männlicher Leichen in einer Woh-
nung in Bad Vöslau (Bezirk Baden)
laufen die Ermittlungen auf Hoch-
touren. Wie berichtet, hatten Feu-
erwehrleute am Samstag den Be-
wohner (77) und seine 67 und 63
Jahre alten Bekannten entdeckt.
Alle drei waren tot und wiesen
Schusswundenauf,zudemwurden
Waffen gefunden. „Wer tatsächlich
die Waffen benutzt hat und ob ein
Vierter involviert war, ist noch
nicht gesichert“, sagte gestern ein
Sprecher der Staatsanwaltschaft,
die nun ErmittlungenwegenMord-
verdachtes gegen unbekannt auf-
genommenhat. Erste Erkenntnisse
derObduktion sollen heute, Diens-
tag, vorliegen.

DreiToteentdeckt:
NeueErkenntnisse
heute erwartet

In einer Wohnung in Bad Vöslau lagen
die Leichen mit Schusswunden. (Slovencik)
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